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VI. Nachtrag zum Steuergesetz
vom 28. Juli 20091

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen

hat von der Botschaft der Regierung vom 20. Januar 20092 Kenntnis
genommen und 

erlässt

als Gesetz:

I.

Das Steuergesetz vom 9. April 19983 wird wie folgt geändert:

Art. 8. Die politischen Gemeinden, in denen die Steuerpflicht
besteht, erhalten:
a) 130 Prozent der einfachen Steuer von den festen Zuschlägen zu

den Gewinn- und Kapitalsteuern; 
b) 120 Prozent der einfachen Steuer von den festen Zuschlägen zu

den Grundstückgewinnsteuern.

Führt der katholische Konfessionsteil in St.Gallen eine Sekundar-
oder Realschule, erhält er einen angemessenen Anteil an den der
politischen Gemeinde St.Gallen zukommenden Gemeindeanteilen.

Art.28. Die nach Art.2 Abs.2 des eidgenössischen Gaststaat-
gesetzes vom 22. Juni 20074 gewährten steuerlichen Vorrechte blei-
ben vorbehalten.

Bei teilweiser Steuerpflicht gilt Art.18 Abs.1 dieses Erlasses.

Art. 44. Bei beweglichem Privatvermögen können die Kosten
der Verwaltung durch Dritte und die weder rückforderbaren noch
anrechenbaren ausländischen Quellensteuern abgezogen werden.

Bei Grundstücken des Privatvermögens können die Unterhalts-
kosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Grund-
stücken, die Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung

In der Gesetzessammlung veröffentlicht im Dezember 2009 811.1
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1 Vom Kantonsrat erlassen am 3. Juni 2009; nach unbenützter Referendums-
frist rechtsgültig geworden am 28. Juli 2009; in Vollzug ab 1. Januar 2010.

2 ABl 2009, 448 ff.
3 sGS 811.1.
4 BG über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immuni-

täten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge vom 22. Juni 2007, 
SR 192.12.
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durch Dritte abgezogen werden. Den Unterhaltskosten sind Investi-
tionen gleichgestellt, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz
dienen, soweit sie bei der direkten Bundessteuer abziehbar sind.

Abziehbar sind ausserdem die Kosten denkmalpflegerischer
Arbeiten, welche der Steuerpflichtige aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften, im Einvernehmen mit den Behörden oder auf deren
Anordnung hin vorgenommen hat, soweit diese Arbeiten nicht sub-
ventioniert sind.

Der Steuerpflichtige kann für Grundstücke des Privatvermö-
gens, die vorwiegend Wohnzwecken dienen, anstelle der tatsäch-
lichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen.
Die Regierung legt diesen Pauschalabzug fest.

Die den Erträgen aus vermieteten oder verpachteten Grundstücken
gegenüberstehenden Baurechtszinsen können abgezogen werden.

Art. 45. Von den Einkünften werden abgezogen: 
a) die privaten Schuldzinsen, soweit sie nicht als Anlagekosten gel-

ten, im Umfang der nach Art. 33, 33bis und 34 dieses Erlasses
steuerbaren Vermögenserträge zuzüglich Fr. 50 000.–; 

b) die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten;
c) die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tat -

sächlich getrennt lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge
an einen Elternteil für die unter dessen elterlicher Sorge oder Obhut
stehenden Kinder, nicht jedoch Leistungen in Erfüllung anderer
familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstützungspflichten;

d) die nach Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen,
Prämien und Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Inva -
lidenversicherung und an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge;

e) Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von Ansprüchen
auf Leistungen aus anerkannten Formen der gebundenen Selbst-
vorsorge nach Art. 82 BVG;

f) die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die
Arbeitslosenversicherung und die obligatorische Unfallversiche-
rung;

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kran-
ken- und die nicht unter Bst. f dieser Bestimmung fallende
Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des
Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Personen, bis
zum Gesamtbetrag von Fr. 4800.– für gemeinsam steuerpflich -
tige Ehegatten und von Fr. 2400.– für die übrigen Steuerpflichti-
gen. Diese Abzüge erhöhen sich um Fr.1000.– für gemeinsam
steuerpflichtige Ehegatten und um Fr. 500.– für die übrigen
 Steuerpflichtigen, wenn keine Beiträge nach Bst.d und e dieser
Bestimmung abgezogen werden. Sie erhöhen sich um Fr. 600.–
für jedes Kind, für das der Steuerpflichtige einen Kinderabzug
geltend machen kann;
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h) die Kosten der Betreuung von Kindern unter 15 Jahren durch
Drittpersonen, höchstens Fr. 7500.– für jedes Kind, für das der
Steuerpflichtige einen Kinderabzug nach Art. 48 Abs.1 Bst.a
Ziff.1 oder 2 dieses Erlasses beanspruchen kann, wenn bei
gemeinsam steuerpflichtigen Eltern beide einer Erwerbstätigkeit
nachgehen oder einer der beiden dauernd erwerbsunfähig ist.
Den ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten
Steuerpflichtigen steht der Abzug zu, wenn sie einer Erwerbs -
tätigkeit nachgehen oder dauernd erwerbsunfähig sind.

Bei gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten werden vom Er werbs-
einkommen, das ein Ehegatte unabhängig vom Beruf, Geschäft
oder Gewerbe des andern Ehegatten erzielt, Fr. 500.– abgezogen;
ein gleicher Abzug wird bei erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten
im Beruf, Geschäft oder Gewerbe des andern Ehegatten gewährt.

Art. 80. Von der Steuerpflicht sind befreit: 
a) der Bund und seine Anstalten, soweit das Bundesrecht es vor-

sieht; 
b) der Staat und seine Anstalten; 
c) der katholische und der evangelische Konfessionsteil sowie ihre

Anstalten, die Christkatholische Kirchgemeinde St.Gallen und
die Israelitische Gemeinde St.Gallen; 

d) die politischen Gemeinden, die Schul-, die katholischen und die
evangelischen Kirchgemeinden sowie ihre Anstalten; 

e) die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen
mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe-
stehenden Unternehmen sowie die Einrichtungen des öffent -
lichen Rechts, sofern deren Mittel dauernd und ausschliesslich
der Personalvorsorge dienen; 

f) die inländischen Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen,
insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-,
Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, soweit das
Bundesrecht es vorsieht; 

g) die juristischen Personen, die öffentliche oder gemeinnützige
Zwecke verfolgen, für den Gewinn und das Kapital, die aus -
schliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.
Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnüt-
zig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbe-
teiligungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das
Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen
Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkei-
ten ausgeübt werden; 

h) die juristischen Personen, die kantonal oder gesamtschweize-
risch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn und das Kapital,
die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewid-
met sind; 

Ausnahmen
von der Steuer-
pflicht
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i) die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich
dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsula -
rischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von
der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten nach
Art. 2 Abs.1 des eidgenössischen Gaststaatgesetzes vom 22. Juni
20071 für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen
Begünstigten sind und von deren Dienststellen benützt werden; 

j) die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern
deren Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der
beruflichen Vorsorge nach Bst. e oder steuerbefreite inländische
Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen nach Bst. f dieses
Absatzes sind.

Die Regierung kann ausserdem konzessionierte Verkehrsunter-
nehmen ganz oder teilweise von der Steuerpflicht befreien, wenn
die verkehrspolitische Bedeutung des Unternehmens und dessen
finanzielle Lage es rechtfertigen.

Für die gemäss Abs.1 Bst.e bis h und j dieser Bestimmung von
der Steuerpflicht befreiten juristischen Personen bleibt die Erhe-
bung der Grundstückgewinnsteuer vorbehalten.

Art. 203bis (neu). Die Erben haben unabhängig voneinander
Anspruch auf eine vereinfachte Nachbesteuerung der vom Erblasser
hinterzogenen Bestandteile von Vermögen und Einkommen, wenn:
a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist;
b) sie die zuständige Behörde bei der Feststellung der hinterzoge-

nen Vermögens- und Einkommenselemente vorbehaltlos unter-
stützen und

c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer
bemühen.

Die Nachsteuer wird für die letzten drei vor dem Todesjahr abge-
laufenen Steuerperioden nach den Vorschriften über die ordentliche
Veranlagung berechnet und samt Zins nachgefordert.

Die vereinfachte Nachbesteuerung ist ausgeschlossen, wenn die
Erbschaft amtlich oder konkursamtlich liquidiert wird.

Willensvollstrecker und Erbschaftsverwalter können um verein-
fachte Nachbesteuerung ersuchen.

Art.240. Die Steuer beträgt: 
a) 0,2 bis 0,8 Promille für Grundstücke von natürlichen und juristi-

schen Personen; 
b) 0,2 Promille für Grundstücke von juristischen Personen, die von

der Steuerpflicht befreit sind und deren Grundstücke unmittelbar
öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. 

1 BG über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten
und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge vom 22. Juni 2007, SR 192.12.
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Die zuständigen Gemeindeorgane bestimmen jährlich den Steuer -
satz gemäss Abs.1 Bst.a dieser Bestimmung.

Art. 248. Wer als Steuerpflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig
bewirkt, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterbleibt oder dass
eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, 

wer als zum Steuerabzug an der Quelle Verpflichteter vorsätzlich
oder fahrlässig einen Steuerabzug nicht oder nicht vollständig vor-
nimmt, 

wer als Steuerpflichtiger oder als zum Steuerabzug an der
 Quelle Verpflichteter vorsätzlich oder fahrlässig eine unrechtmäs -
sige Rückerstattung oder einen ungerechtfertigten Erlass erwirkt,

wird mit Busse bestraft.
Die Busse beträgt in der Regel das Einfache der hinterzogenen

Steuer. Sie kann bei leichtem Verschulden bis auf einen Drittel
ermässigt, bei schwerem Verschulden bis auf das Dreifache erhöht
werden.

Art.248bis (neu). Zeigt der Steuerpflichtige erstmals eine Steuer-
hinterziehung selbst an, wird von einer Strafverfolgung abgesehen,
wenn:
a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist;
b) er die zuständige Behörde bei der Festsetzung der Nachsteuer

vorbehaltlos unterstützt und
c) er sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer

bemüht.

Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Vor-
aussetzungen nach Abs.1 dieser Bestimmung auf einen Fünftel der
hinterzogenen Steuer ermässigt.

Art.250. Wer vorsätzlich zu einer Steuerhinterziehung anstiftet
oder Hilfe leistet, wer vorsätzlich als Vertreter des Steuerpflichtigen
eine Steuerhinterziehung bewirkt oder an einer solchen mitwirkt,
wird ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit des Steuerpflichtigen mit
Busse bestraft.

Die Busse beträgt bis zu Fr. 10 000.–, in schweren Fällen oder im
Wiederholungsfall bis zu Fr. 50 000.–.

Der mitwirkende Dritte haftet überdies für die Nachsteuer so -
lidarisch bis zum Betrag der hinterzogenen Steuer.

Zeigt sich eine nach Abs.1 dieser Bestimmung strafbare Person
erstmals selbst an und sind die Voraussetzungen nach Art. 248bis
Abs.1 Bst.a und b dieses Erlasses erfüllt, wird von einer Strafver-
folgung abgesehen. Die Solidarhaftung entfällt.

Steuerhinter -
ziehung 
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Art.251. Wer Nachlasswerte, zu deren Bekanntgabe er im Inven-
tarverfahren verpflichtet ist, verheimlicht oder beiseite schafft in
der Absicht, sie der Inventaraufnahme zu entziehen,

wer zu einer solchen Handlung anstiftet oder dazu Hilfe leistet,
wird mit Busse bestraft.
Die Busse beträgt bis zu Fr.10 000.–, in schweren Fällen oder im

Wiederholungsfall bis zu Fr. 50 000.–.
Der Versuch einer Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von

Nachlasswerten ist strafbar.

Art.251bis (neu). Zeigt sich eine nach Art.251 Abs.1 dieses
Erlasses strafbare Person erstmals selbst an, wird von einer Straf-
verfolgung wegen Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nach-
lasswerten im Inventarverfahren und wegen allfälliger anderer in
diesem Zusammenhang begangener Straftaten abgesehen, wenn:
a) die Widerhandlung keiner Steuerbehörde bekannt ist und
b) die Person die zuständige Behörde bei der Berichtigung des In -

ventars vorbehaltlos unterstützt.

Art.254. Werden mit Wirkung für eine juristische Person Verfah-
renspflichten verletzt, Steuern hinterzogen oder Steuern zu hinter-
ziehen versucht, wird die juristische Person gebüsst.

Werden im Geschäftsbereich einer juristischen Person Teilnahme-
handlungen (Anstiftung, Gehilfenschaft, Mitwirkung) an Steuer-
hinterziehungen Dritter begangen, ist Art. 250 dieses Gesetzes auf
die juristische Person anwendbar.

Die Bestrafung der handelnden Organe oder Vertreter nach
Art. 250 dieses Erlasses bleibt vorbehalten.

Bei Körperschaften und Anstalten des ausländischen Rechts und
bei ausländischen Personengesamtheiten ohne juristische Persön-
lichkeit gelten Abs.1 bis 3 dieser Bestimmung sachgemäss.

Art. 254bis (neu). Zeigt eine steuerpflichtige juristische Person
erstmals eine in ihrem Geschäftsbereich begangene Steuerhinter-
ziehung selbst an, wird von einer Strafverfolgung abgesehen, wenn:
a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist;
b) die juristische Person die zuständige Behörde bei der Festset-

zung der Nachsteuer vorbehaltlos unterstützt und
c) die juristische Person sich ernstlich um die Bezahlung der

geschuldeten Nachsteuer bemüht.
Die straflose Selbstanzeige kann auch eingereicht werden:

1. nach einer Änderung der Firma oder einer Verlegung des Sitzes
innerhalb der Schweiz;

2. nach einer Umwandlung nach Art. 53 bis 68 des eidgenössischen
Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 20031 durch die neue juristische
Person für die vor der Umwandlung begangenen Steuerhinterzie-
hungen;

d) Verheim-
lichung oder
Beiseiteschaf-
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Inventarver -
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3. nach einer Absorption nach Art. 3 Abs.1 Bst. a oder einer
Abspaltung nach Art. 29 Bst.b des eidgenössischen Fusionsge-
setzes vom 3. Oktober 20031 durch die weiterbestehende juristi-
sche Person für die vor der Absorption oder Abspaltung began-
genen Steuerhinterziehungen.

Die straflose Selbstanzeige ist von den Organen oder Vertretern
der juristischen Person einzureichen. Von einer Strafverfolgung
gegen die Organe oder Vertreter wird abgesehen. Deren Solidarhaf-
tung entfällt.

Zeigt ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschiede-
ner Vertreter der juristischen Person diese wegen Steuerhinterzie-
hung erstmals an und ist die Steuerhinterziehung keiner Steuer-
behörde bekannt, wird von einer Strafverfolgung der juristischen
Person, der aktuellen und ausgeschiedenen Mitglieder der Organe
sowie der aktuellen und ausgeschiedenen Vertreter abgesehen.
Deren Solidarhaftung entfällt.

Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Vor-
aussetzungen nach Abs.1 dieser Bestimmung auf einen Fünftel der
hinterzogenen Steuer ermässigt.

Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in
der Schweiz kann keine Selbstanzeige mehr eingereicht werden.

Art.272. Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung nach Art. 248
bis 250 dieses Erlasses gefälschte, verfälschte oder inhaltlich
unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrech-
nungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen Dritter zur
Täuschung gebraucht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu 
Fr. 30 000.– bestraft.

Die Bestrafung wegen Steuerhinterziehung bleibt vorbehalten.
Liegt eine Selbstanzeige nach Art. 248bis Abs.1 oder Art. 254bis

Abs.1 dieses Erlasses vor, wird von einer Strafverfolgung wegen
allen anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck dieser Steuer-
hinterziehung begangen wurden. Diese Bestimmung wird auch in
den Fällen nach Art. 250 Abs.4 und Art. 254bis Abs.3 und 4 dieses
Erlasses angewendet.

Art. 273. Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und
abgezogene Steuern zu seinem oder eines andern Nutzen verwendet,
wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu Fr. 30 000.– bestraft.

Werden Quellensteuern im Geschäftsbereich einer juristischen
Person, eines Personenunternehmens oder einer Körperschaft oder
Anstalt des öffentlichen Rechts veruntreut, ist Abs. 1 dieser Bestim-
mung auf die Personen anwendbar, die für sie gehandelt haben oder
hätten handeln sollen.

Steuerbetrug

Veruntreuung
von Quellen-
steuern

1 SR 221.301.
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Liegt eine Selbstanzeige nach Art. 248bis Abs.1 oder Art. 254bis
Abs.1 dieses Erlasses vor, wird von einer Strafverfolgung wegen
Veruntreuung von Quellensteuern und anderen Straftaten, die zum
Zweck der Veruntreuung von Quellensteuern begangen wurden, ab -
gesehen. Diese Bestimmung wird auch in den Fällen nach Art. 250
Abs.4 und Art.254bis Abs.3 und 4 dieses Erlasses angewendet.

Art.317. Wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise
gegenüber dem Index des Monats Dezember 2010 um wenigstens 
3 Prozent verändert, unterbreitet die Regierung dem Kantonsrat
Bericht und Antrag, ob und wie bei der Steuer vom Einkommen der
natürlichen Personen die Steuersätze sowie die in Frankenbeträgen
festgesetzten Abzüge den veränderten Verhältnissen anzupassen
sind. Die Anpassung erfolgt auf die übernächste Steuerperiode.

Ist eine Anpassung erfolgt und hat sich der Landesindex der
Konsumentenpreise seit der letzten Anpassung erneut um we -
nigstens 3 Prozent verändert, unterbreitet die Regierung wieder
Bericht und Antrag für eine allfällige weitere Anpassung auf die
übernächste Steuerperiode.

Der Kantonsrat behandelt und verabschiedet die Gesetzesvor-
lage spätestens im Juni der nächsten Steuerperiode.

II.

Abschnitt IV des III. Nachtrags zum Steuergesetz vom 28. Septem-
ber 20081 wird wie folgt geändert:

Angewendet werden:
a) Abschnitt I Art. 8 Abs.1 Bst.a und Art. 50 Abs.1 und 2 sowie

Abschnitt III dieses Erlasses ab 1. Januar 2010;
b) Art. 32bis, Art. 33 Abs.1 Bst.c, Art. 43, Art. 45 Abs.1 Bst.a, 

Art. 52bis, Art. 55, Art. 87 Abs.1 und 4, Art. 90 Abs.1 und Art. 91
Abs.1 bis 3 dieses Erlasses ab der Inkraftsetzung des Bundesge-
setzes über die Verbesserungen der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen vom
23. März 20072;

c) die übrigen Bestimmungen dieses Erlasses ab 1. Januar 2009.

1 nGS 43–159 (sGS 811.1).
2  AS 2008, 2893.
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III.

Auf Erbgänge, die vor dem 1. Januar 2010 eröffnet wurden, wird
Art. 203bis dieses Erlasses nicht angewendet.

IV.

Dieser Erlass wird ab dem 1. Januar 2010 angewendet. 

Die Präsidentin des Kantonsrates:
Elisabeth Schnider

Der Staatssekretär:
Canisius Braun

Die Regierung des Kantons St.Gallen

erklärt:1

Der VI. Nachtrag zum Steuergesetz wurde am 28. Juli 2009 rechts-
gültig, nachdem innerhalb der Referendumsfrist vom 16. Juni bis
27. Juli 2009 kein Begehren um Anordnung einer Volksabstimmung
gestellt worden ist.2

Der Erlass wird ab 1. Januar 2010 angewendet.

St.Gallen, 11. August 2009 Der Präsident der Regierung:
Josef Keller

Der Staatssekretär:
Canisius Braun

1 Siehe ABl 2009, 2379.
2  Referendumsvorlage siehe ABl 2009, 1846 ff.
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